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Regierung will Milchmenge unter Kontrolle bringen 
Eine Gesetzesvorlage zur Kontingentierung der Milchproduktion ist an den Landtag geleitet worden 

Die Milchproduktion in unserem Land 
soll künftig in gesetzlichen Bahnen ge
lenkt werden. Die von den Landwirten 
abgelieferte Milchmenge hat in den letz
ten Jahren stark zugenommen, so dass 
schon vor längerer Zeit Vorbereitungen 
zur Beschränkung der Milchproduktion 
getroffen wurden. Nun soll es, wie in der 
Schweiz, emst gelten. 

Die Regierung ha t  d e m  Landtag  e ine  
Gesetzesvorlage zu r  Kontingentierung 
d e r  Milchproduktion unterbrei tet .  Auf 
grund des neuen  Gesetzes soll die Regie
rung zur  Vermeidung von Überproduk
tionen und zu r  Anpassung d e r  Milch
ablieferungen an  die Absatzverhältnisse 
ermächtigt werden,  einzelbetriebliche 
Milchkontingentierungen vorzu
schreiben. 

D e r  Gesetzesentwurf sieht im weiteren 
vor,  dass die Regierung au f  Beginn e ines  
Milchjahres die Gesamtmilchmenge fest
setzen kann,  die für  die  Einzelkontingen
te  d e r  milchproduzierenden Betriebe aus
schlaggebend ist. Diese Gesamtmilch
menge erfasst sowohl die Milchabliefe
rung des Tal- wie des Alpengebietes.  

Kuhplätze und Jahresmilchmenge 
Die Milchkontingentierung stellt 

einerseits auf  die  Kuhplätze, andererseits  
a u f  die höchste Jahresmilchmenge ab ,  die  
e in  Betrieb in den  Jahren  von 1981 bis 

1984 abgeliefert hat.  D ie  Kuhplätze wer
den  bei Betrieben,  die d e m  Gesetz  über  
die  Förderung des landwirtschaftlichen 
Bauwesens unterstehen,  als Ausgangsba
sis genommen,  d a  in d e r  Subventionszu
sage die bewilligten Kuhplätze festgelegt 
worden sind. Bei Betrieben,  die vo r  1975 
staatlich gefördert  worden sind, sind die 
vorhandenen Kuhplätze massgebend. 

Demgegenüber  ist die Milchmenge das 
Kriterium bei Betr ieben,  die nicht staat
lich gefördert .worden sind, sowie bei Be
trieben, die teilweise d e m  Gesetz  über  
die Förderung des  landwirtschaftlichen 
Bauwesens unterstehen,  die a b e r  für  die 
bis 1984 erfolgte Betriebserweiterung 
eine staatliche Förderung nicht in An
spruch genommen haben.  Übersteigt  bei 
diesen Betrieben die abgelieferte Höchst-
milchmenge, die den bewilligten Kuh
plätzen (für den  Teil des  Betriebes,  de r  
d e m  Gesetz über  die Förderung des  land
wirtschaftlichen Bauwesens untersteht)  
entspricht, so ist die abgelieferte Höchst-
milchmenge massgebend. Es  soll ein Be
trieb, wenn e r  für  die Betriebserweite
rung keine staatliche Förderung in An
spruch genommen hat ,  gegenüber  einer 
Betriebserweiterung, die un te r  d e m  Ge
setz übe r  die Förderung des landwirt
schaftlichen Bauwesens geschehen ist. 
nicht schlechtergestellt werden .  

Abzug für Überlieferungen 
Die Höchstmilchmenge wird mit 

250000 kg festgesetzt. Sie wird e r rechnet  
aus de r  höchstzulässigen Kuhzahl nach 
d e m  Gesetz  über  die Förderung  des land
wirtschaftlichen Bauwesens. Diese 
höchstzulässige Kuhzahl ergibt sich, in
d e m  die höchstzulässige Zah l  d e r  Gross
vieheinheiten durch den  Aufzuchtsfaktor  
1,3 geteilt wird und  p r o  K u h  eine jährli
che Milchmenge von 5000 kg berechnet  
wird. 

D e r  Überlieferungsabzug beträgt  höch
stens 85 Prozent des Milchgrundpreises.  
D ie  Überlegungen gehen  dahin ,  dass ein 
hohe r  Abzug zu grosse Milchablieferun
gen wirkungsvoll unterbindet  und  mit
hilft, das Ziel de r  Milchkontingentierung 
zu erreichen.  
Abstufung während Übergangszeit 

Die Übergangsregelung, die e inen 
jährlichen Abbau  d e r  Milch, die  da s  
Milchkontingent übersteigt, vorschreibt,  
ist nach Jahren abgestuft. Die  Abstufung 
ist ausgerichtet auf  die H ö h e  de r  Milch
menge.  die das zugeteilte Kontingent 
übersteigt, so dass auch Betriebe,  die  
eine grosse Menge überschüssiger Milch 
bisher produziert haben,  diese in einer  
ihrem Betrieb angemessenen Frist bis 
zum zugeteilten Milchkontingent abzu
bauen  imstande sind. 

Erweiterungsbau der Primarschule Ruggell 
Orientierungsabend und Abstimmung über Kredit von 6,53 Millionen Franken 

A m  Freitag, den 31. Oktober (von 18 
bis 20 Uhr) und am Sonntag, den 2. No
vember (von 10 bis 12 Uhr) sind die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von 
Ruggell aufgerufen über einen Gemein
dekredit in Höhe von 6,53 Millionen 
Franken für den Erweiterungsbau der 
Primarschule zu befinden. Am Mittwoch, 
den 29. Oktober findet um 20 Uhr im 
Gemeindesaal ein Orientierungsabend 
statt, an welchem das Projekt näher vor
gestellt wird und auftauchende Fragen im 
Zusammenhang mit dem Angliederungs« 
bau von kompetenter Seite beantwortet 
werden. 

D i e  Notwendigkeit dieses Schulprojek
tes  ist unbestritten. Die Einwohnerzahl 
von  Ruggell ha t  sich seit 1980 au f  1113 
a u f  heute  1360 Personen erhöht .  Das  ist 
prozentual gesehen de r  grösste Bevölke
rungszuwachs in diesem Zei t raum vergli

chen mit den anderen Gemeinden  unse
res Landes. Aufgrund dieser Situation 
spitzten sich die prekären Raumverhält
nisse in d e r  Schule drastisch zu. In der  
Abstimmungsbroschüre schreibt Vorste
h e r  H o o p  auftrags und  namens des  Ge
meinderates.  dass z . B .  die Handarbei t  
und  d e r  Werkunterricht  in Provisorien 
verlegt werden mussten,  u m  e iner  Kin
dergartenklasse Platz zu machen.  

Im Frühjahr  1987 werden demzufolge 
voraussichtlich wieder  34 Kinder  in die 
erste Klasse eintreten,  was eine Doppel
führung und  die Unterbringung in einem 
weiteren Provisorium bedingt. O h n e  
Schaffung von zusätzlichen Räumlichkei
ten  sei ab  1989 das  vierte Provisorium 
bereits absehbar.  Eine Schulerweiterung 
ist nach Meinung des  Gemeindera tes  un
bedingt notwendig. 

Grosszügige Raumplanung 
D a s  vorliegende und  im Ergebnis zu-

sammengefasste Projekt  (Archi tekt  Silvio 

Marogg, Triesen) umfasst im wesentli
chen eine Verdoppelung d e r  bisherigen 
Klassenräumlichkeiten, mit  den zugehö
rigen Neben-  und  Gemeinschaftsräumen,  
zwei zusätzlichen kompletten Kindergär
ten,  Schulsportanlagen und  eine Zivil
schutzanlage. Damit  ha t  Ruggell im 
Schulbereich neben  den heute  benötigten 
Räumen  auch Reserven geschaffen, d ie  
für die absehbare Zukunft  ausreichen 
werden.  Weiters umfasste d e r  Architek
turwettbewerb auch eine zweite Aus 
bauetappe mit zusätzlicher Turnhalle u n d  
zwei neuen  Kindergärten, die sich spä ter  
in das vorliegende Projekt  nahtlos einfü
gen lassen. Die Zivilschutzanlage umfasst 
Schutzplätze für  ca. 400 Personen. Rug
gell ha t  bis heute  lediglich zwölf Schutz
plätze im Keller des  Postgebäudes. 

Die Totalkosten des Erweiterungsbau
es belaufen sich auf 9,25 Millionen F ran 
ken, davon trägt die Gemeinde  nach A b 
zug de r  Subvention 6,53 Millionen 
Franken.  

Herzliche Gratulation, Durchlaucht! 
I. D. Fürstin Gina feiert heute ihren Geburtstag 

Neues Polizeigebäude 
und Gefängnis 
Baubeginn im Herbst 1987 

(pafl) - Die  Regierung hat  im Z u 
sammenhang mit d e m  geplanten 
Neubau  für das  Sicherheitskorps 
u n d  die Motorfahrzeugkontrolle,  
mi t  d e m  auch ein neues  Untersu
chungsgefängnis realisiert werden 
soll, die Baukommission mit Regie
rungschef Hans  Brunhar t  als Vorsit
zendem bestellt. Gleichzeitig ha t  
die  Regierung auch die Mitglieder 
d e r  Einrichtungskommission er 
nannt .  

Gemäss  d e m  d e r  Regierung vor
liegenden Terminplan soll das Kon
zept  des überarbei teten Wet tbe
werbprojektes  noch im O k t o b e r  
verabschiedet werden.  E n d e  Apri l  
1987 erfolgt d ie  Baueingabe;  zu  die
sem Zei tpunkt  soll auch  d e r  Kosten
voranschlag vorliegen, d e r  d e m  
Landtag  in e inem Bericht u n d  A n 
t rag  unterbrei tet  wird. Vorbehal t 
lich d e r  Kreditgenehmigung durch  
d e n  Landtag k a n n  mi t  d e m  B a u  im  
Herbs t  1987 begonnen werden .  

Unsere Landesfürstin, I . D .  Fürstin Gi
na, feiert heute ihren Geburtstag. Wir 
möchten ihr im Namen der Redaktion, 
des Pressevereins und natürlich auch im 
Namen der Leser herzlich gratulieren und 
ihr auch in Zukunft gute Gesundheit. 
Gottes Segen und viel Freude im Kreise 
der fürstlichen Familie wünschen. Vertre
ter des Landes und der Gemeinden wer
den sich heute vormittag zur Gratulation 
einfinden und Ihrer Durchlaucht Ge
schenke überreichen. 

Mit de r  Person I . D .  Fürstin Gina  ver
bindet sich Herzlichkeit,  spontane  Hilfs
bereitschaft für alle A r m e n  u n d  Schwa
chen in dieser Welt und unermüdlicher  
Einsatz im sozialen Bereich. Unvergessen 
bleiben die Bilder, wie sie bei Kriegsende 
an de r  Grenze im Einsatz stand, um den  
Flüchtlingen zu helfen, ihnen ein erstes 
Essen verabreichte und  ihnen mit ihrer 
herzlichen Antei lnahme ersten Trost  
spendete. Ähnliche Bilder erreichten uns 
im letzten J a h r  aus dem Hungergürtel aus  
Afrika, in den  unsere Fürstin gereist war .  
um auch hier  den  Bedrängten zu helfen, 
um für  sie eine Hilfsaktion mitzutragen. 

Zwischen diesen vier Jahrzehnten steht 
d e r  unermüdliche Einsatz Ihrer  Durch
laucht für die sozial Schwächeren, für die 
Bedürftigen und  Hilflosen. A u s  Ihrer  
spontanen Hilfsbereitschaft gegenüber  
den  Flüchtlingen a n  d e r  Grenze  erwuchs 
das Liechtensteinische Rote  Kreuz ,  d e m  
sie während langer Zei t  als aktive und  
initiative Präsidentin vorstand. Wohl  
kaum ein Sozialwerk entstand in unserem 

Eingebürgerte haben keinen Anspruch auf Bärgernutzen 
Vor der Volksabstimmung über die erleichterte Einbürgerung ausländischer Kinder 

Der Landtag hat die Regierungsvor
lage über die erleichterte Einbürgerung 
ausländischer Kinder liechtensteini
scher Mütter einstimmig verabschiedet 
und mehrheitlich zur Volksabstimmung 
weitergegeben. Voraussichtlich noch in 
diesem Jahr wird eine Volksabstim
mung darüber stattfinden. Nachste
hend ein Detail aus der Vorlage, das 
aber nicht unwichtig erscheint, nämlich 
die Frage des Bürgernutzens. 

Gleich wie bei de r  Aufnahme in das  
Gemeindebürgerrecht  im ordentlichen 
Einbürgerungsverfahren werden  die 
ausländischen Kinder  liechtensteini
scher Mütter ,  die das Gemeindebürger
recht  im erleichterten Verfahren erwer
ben ,  keinen Anspruch a u f  d e n  Bürger
nutzen und den  Erlös aus  d e m  Gemein
devermögen haben.  D ie  im erleichter
ten  Verfahren Eingebürgerten u n d  ihre 
Nachkommen werden demnach auch 
nicht an  den  diesbezüglichen Bürger
versammlungen tei lnehmen können .  

Keine neue Bürgerkategorie 
Die  mit  d e r  Überarbei tung d e r  R e 

gierungsvorlage beauftragte Landtags
kommission stellte in ihrem abschlies
senden Bericht fest, dass diese Gese t 
zesbestimmung unbestri t ten sei. Im  
weiteren war  die Kommission der  Auf 
fassung, dass diese Bestimmung «eine 
d e r  Voraussetzungen für  die Verwirkli
chung e iner  erleichterten Einbürgerung 
für  die  ausländischen Kinder  liechten
steinischer Müt t e r  darstellt.» Auch  
weist die Kommission da rau f  hin, dass  
damit  keine neue  Bürgerkategorie ge
schaffen werde  u n d  überdies  d e r  Revi
sion des  Gemeindegesetzes nicht vor
gegriffen werde .  

Trennung von politischer 
und Bürgergemeinde 

Im Rahmen  d e r  Gemeindegesetzes
revision ist eine klare Trennung zwi

schen politischer Gemeinde  u n d  Bür
gergemeinde vorgesehen. Zumindest  
ha t  sich die Regierung für  diese Varian
te entschieden, wie die Kommission in 
ihrem Bericht festhält,  und auch die 
Gemeinden haben im Rahmen  eines 
Vernehmlassungsverfahrens dieser Lö
sung mehrheitlich den Vorzug gege
ben.  Die Trennung  nach Bürgerge
meinde und  politischer Gemeinde  wird 
zwei Neuerungen nach sich ziehen: Für  
die Aufnahme in das Landesbürger
recht  bildet nach Auffassung d e r  Kom
mission wieder - wie bis 1959 - die 
Aufnahme in das  Heimatrecht  d e r  poli
tischen Gemeinde  die Voraussetzung, 
wobei über  die Aufnahme in d a s  Hei
matrecht  die Gemeindeversammlung, 
entscheidet. Andersei ts  führt  die  Auf
nahme  in das Heimatrecht  e ine r  politi
schen Gemeinde  nicht zur  Aufnahme 
in die Bürgergemeinde,  worübe r  die 
Bürgerversammlung zu entscheiden 
ha t .  

Land, bei d e m  nicht die Idee o d e r  zumin
dest die spontane Unters tützung unserer  
Fürstin sofort  gegenwärtig war .  Im Rah
men Ihrer Rot-Kreuz-Tätigkeit ents tand 
das Kinderheim Gamander ,  die Mütter
beratung und Säuglingsfürsorge - und im
mer wieder  war  I . D .  Fürstin G i n a  be
sorgt. dass mit Wohltätigkeitskonzerten 
und anderen  Aktivitäten auch  d e r  not
wendige finanzielle Hintergrund vorhan
den w a r .  

Die initiative, spontane u n d  herzliche 
Art .  die unsere Landesfürstin auszeich
net. wird abe r  nicht nu r  innerhalb unseres 
Landes geschätzt, sondern  ist weit über  
unsere Grenzen '  bekannt .  Mit ihrem 
Charme u n d  ihrer  Herzlichkeit,  so  wissen 
Rot-Kreuz-Delegierte zu berichten,  hat  
sie sich auch  die Herzen vieler Teilneh
m e r  internationaler Konferenzen er
ober t .  

Man  wi rd  de r  Persönlichkeit 1. D.  Für
stin G i n a  a b e r  nicht ganz gerecht,  wenn 
nur  ihr sozialer Einsatz be ton t  wird. D ie  
Landesmutter ,  wie sie oft  auch  genannt  
wird, ist sehr naturverbunden und  weiss 
um die Schönheiten unserer  N a t u r  und 
Landschaft. U n s  Liechtensteinern,  die 
heute zum Geburts tag gratulieren,  ist 
auch nicht verborgen geblieben, dass  sie 
sich in ihrer  glücklichen E h e  mit  Fürst  
Franz Josef  II. und im Kreise ihre Kinder 
und Enkel  zufrieden und  wohl fühlt. Wir  
hoffen, dass  sie das noch viele Jahre  t un  
kann. Herzlichen Glückwunsch. Durch
laucht! 

Präsident Botha kommt 
nach Frankreich 

(spk/dpa) D e r  Präsident Südafrikas.  
Pieter Botha ,  kommt  a m  11. November  
zur Einweihung eines Friedhofs nach 
Frankreich. Botha wird, wie d e r  Sprecher 
Premierminister Jacques Chiracs, Denis  
Baudouin,  a m  Donnerstag in Paris mit
teilte. von ke inem Politiker empfangen.  

Bei d e r  Einweihung eines Friedhofs,  
auf  d e m  im Ersten Weltkrieg auf  Seite 
d e r  Alliierten kämpfende südafrikanische 
Soldaten beerdigt sind, wird Botha  vom 
Staatssekretär  für  die Kriegsveteranen 
begleitet.  


